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ANHANG: Entscheidungen im Volltext

AG Moers
Beschluss vom 26. August 2003

- 820 XIV 50/03.B -

nicht angefochten

Zur Passersatzpapierbeschaffung bei marokkanischen Staatsangehörigen

Zitierweise: AG Moers vom 26.08.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

820 XIV 50/03.B

AMTSGERICHT  MOERS

BESCHLUSS

In der Freiheitsentziehungssache

betreffend

den marokkanischen Staatsangehörigen

...........................................

hat das Amtsgericht Moers

durch .....

am 26. August 2003
beschlossen:

Der Fortdauerantrag der Ausländerbehörde wird zurückgewiesen.
Der Beschluss des Amtsgerichts Geldern wird aufgehoben.

Der Betroffene ist aus der Haft zu entlassen.

Gründe:

Der Betroffene war am 27.05.2003 von der niederländischen Polizei dem Bundesgrenzschutz übergeben worden, nachdem er versucht hatte, ohne jegliche Personalpapiere aus der Bundesrepublik Deutschland in die Niederlande einzureisen.

Mit Beschluss vom 28.05.2003 ordnete das Amtsgericht Geldern Sicherungshaft längstens bis zum 28.08.2003 an, als Haftgründe nannte das Gericht den Tatbestand der unerlaubten Einreise mit der damit verbundenen sofort vollziehbaren Ausreisepflicht sowie den Tatbestand, dass der begründete Verdacht besteht, dass sich der Betroffene der von der Ausländerbehörde geplanten Abschiebung entziehen wird.

Nach der Inhaftierung wurde die Zentrale Ausländerbehörde Düsseldorf (ZAB) mit der Beschaffung von Reisepapieren beauftragt.

Mit Schreiben vom 23.06.2003 beantragte die ZAB bei dem marokkanischen Generalkonsulat in Düsseldorf die Ausstellung eines Passersatzpapiers.

Am 14.07.2003 leitete das Generalkonsulat die Fingerabdrücke des Betroffenen an die Behörden in Marokko weiter.

Nach Erinnerungen durch die ZAB teilte das marokkanische Generalkonsulat am 11.08.2003 mit, dass die Ermittlungen zur Überprüfung der Identität in Marokko noch andauerten.

Der Bundesgrenzschutz als Ausländerbehörde beantragt die Fortdauer der Abschiebungshaft um weitere 3 Monate bis zum 28.11.2003, im wesentlichen mit der Begründung, dass die noch durchzuführenden Maßnahmen einen längeren Zeitraum über den 28.08.2003 hinaus in Anspruch nähmen, die Verlängerung der Sicherungshaft um weitere 3 Monate sei noch verhältnismäßig.

Das Gericht hatte am 20.08.2003 mit der Bestimmung des Termins zur heutigen Anhörung bei der Ausländerbehörde nachgefragt, ob die beabsichtigte Überschreitung der Haftzeit von bislang 3 Monaten auf Gründe zurückzuführen ist, die im Verantwortungsbereich des Betroffenen liegen. Weiterer Vortrag hierzu ist nicht erfolgt.

Eine Nachfrage des Gerichts am heutigen Tag bei der ZAB ergab, dass keine neuen Erkenntnisse vorliegen. Die Erfahrung der ZAB sage, dass die Überprüfungen in Marokko mehrere Monate in Anspruch nähmen.

Die weitere Fortdauer der Abschiebungshaft ist unverhältnismäßig und daher unzulässig.

Grundsätzlich kann die Abschiebungshaft bis zu sechs Monaten angeordnet werden (§ 57 Absatz 3 Satz 1 Ausländergesetz).

Die Anordnung von Abschiebungshaft über drei Monate hinaus bedarf aber einer besonderen Prüfung. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Rechtsgedanken aus § 57 Absatz 2 Satz 4 Ausländergesetz.

Auch der Bundesgerichtshof (BGH) kommt in seiner Entscheidung vom 11.07.1996 - V ZB 14/96 - (abgedruckt in NJW 1996, 2769) zu der Auffassung, dass im Regelfall die Dauer von 3 Monaten Haft nicht überschritten werden soll und eine Haftdauer von 6 Monaten nicht ohne weiteres als verhältnismäßig angesehen werden darf. Daraus folgert der Bundesgerichtshof, dass die Verlängerung einer zunächst in zulässiger Weise auf 3 Monate befristeten Haftanordnung ebenfalls unzulässig ist, wenn die Abschiebung aus Gründen unterbleibt, die von dem Ausländer nicht zu vertreten sind.

So ist es hier.

Bereits zwischen Anordnung der Haft (am 28.05.2003) und der Antragstellung bei den marokkanischen Behörden (am 23.06. 2003) ist nahezu 1 Monat vergangen, wobei der Betroffene diesen Zeitablauf nicht zu vertreten hat.

Zwischen dem Zeitpunkt der Antragstellung und der Übersendung von Fingerabdrücken (die der Identifizierung des Betroffenen in Marokko dienen sollen) am 14.07.2003 ist wiederum ein Zeitraum von 3 Wochen verstrichen, den der Betroffene nicht zu vertreten hat.

Die Auskunft des marokkanischen Generalkonsulats vom 11.08.2003, dass die Ermittlungen in Marokko noch andauerten, gibt keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, wann mit dem Abschluss der Überprüfungen und der etwaigen Ausstellung eines Passersatzpapiers gerechnet werden kann. Es steht daher die konkrete Durchführbarkeit der geplanten Abschiebung völlig offen.

Deshalb ist nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt nach Ablauf der oben beschriebenen 3-Monats-Frist nun tatsächlich mit der Ausstellung von Papieren zu rechnen ist.

Hinzu kommt, dass im Jahre 2003 10 marokkanische Betroffene, die im Hafthaus in Moers in Abschiebungshaft saßen und über keinerlei Personalpapiere verfügten, zum Ablauf der für jeweils 3 Monate angeordneten Abschiebungshaft entlassen wurden, weil durch die marokkanischen Behörden in diesem Zeitraum keine Papiere ausgestellt wurden. Dabei handelt es sich um folgende Verfahren:

Amtsgericht Neuss - 16 XIV 29/03.B

Amtsgericht Düsseldorf - 151 XIV 40/03.B

Amtsgericht Düsseldorf - 150 XIV 43/03.B

Amtsgericht Essen - 71 XIV 2313.B

Amtsgericht Geldern - 10 XIV 902.B

Amtsgericht Mönchengladbach - 42 XIV 2771.B

Amtsgericht Wuppertal - 8 (B) XIV 34/03.B

Amtsgericht Düsseldorf - 151 XIV 79/03.B

Amtsgericht Neuss - 16 XIV 60/03.B und

Amtsgericht Düsseldorf - 151 XIV 92/03.B.

Hinzu kommt ferner, dass im Jahre 2003 4 marokkanische Betroffene aus der Abschiebungshaft aus dem Hafthaus Moers entlassen wurden, die über Kopien von Identitätskarten, über Kopien von Passersatzpapieren aus früheren Jahren und in einem Fall sogar über eine marokkanische Identitätskarte verfügten, bei denen marokkanischen Behörden ebenfalls nicht in der Lage waren, innerhalb von 3 Monaten Passersatzpapiere auszustellen. Dabei handelt es sich um folgende Verfahren:

Amtsgericht Düsseldorf - 150 XIV 27/03.B

Amtsgericht Wuppertal - 8 (A) XIV 14/03.B

Amtsgericht Wuppertal - 8 (A) XIV 30/03.B

Amtsgericht Essen - 71 XIV 2304.B.

Unter diesen Umständen ist auch vorliegend nicht absehbar, dass innerhalb einer angemessenen Frist, die, über 3 Monate hinausgehend noch als verhältnismässig angesehen werden könnte, Passersatzpapiere ausgestellt werden. Die Gründe liegen offensichtlich in dem - aus welchen Gründen auch immer - an den Tag gelegten Verhalten der marokkanischen Behörden.

Weil die Haft über den heutigen Tag hinaus deshalb unzulässig ist, war der Beschluss des Amtsgerichts Geldern aufzuheben und der Betroffene aus der Abschiebungshaft zu entlassen.

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde zulässig.

Diese muss binnen 2 (zwei) Wochen schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim Amtsgericht Moers oder Landgericht Kleve eingelegt werden.

Diesseits in das Internet eingestellt am 21.10.2003.
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